
2017

Fahrzeugtyp LKW PKW Bus Anhänger
Anzahl 0 41 0 0

2018

Fahrzeugtyp Anzahl
LKW PKW Bus Anhänger
0 97 0 0

2019

Fahrzeugtyp Anzahl
LKW PKW Bus Anhänger
0 91 0 0

2020

Fahrzeugtyp Anzahl
LKW PKW Bus Anhänger
0 55 0 0

2021

Fahrzeugtyp Anzahl
LKW PKW Bus Anhänger
0 32 0 0

2022

Fahrzeugtyp Anzahl
LKW PKW Bus Anhänger
0 47 0 1

Gesamt



2017

KKR EKF Rad Sonstige
0 0 0 0

2018
KKR EKF Rad Sonstige
0 0 0 0

2019

KKR EKF Rad Sonstige
0 0 0 0

2020

KKR EKF Rad Sonstige
0 0 0 0

2021

KKR EKF Rad Sonstige
0 0 0 0

2022

KKR EKF Rad Sonstige
0 0 0 0

364



2017

Tatbestandsnummer 112403 112293 112405 112373
Anzahl 5 3 4 1

2018

Tatbestandsnummer 112403 112293 141106 112373
Anzahl 14 4 1 1

141056 112403 112402 141109
2 1 1 1
112292 141245 113300 112112
1 1 1 1

2019

Tatbestandsnummer 112403 112293 112405 112402
Anzahl 12 1 1 1

112216 141245 113121 113300
4 1 1 1
112263 141106 141056 142273
2 1 1 1

2020

Tatbestandsnummer 112403 112293 112216 101024
Anzahl 2 6 1 1

2021

Tatbestandsnummer 112403 112103 132606 101106
Anzahl 3 1 3 1

114000 141314 112295 112292
2 1 1 1

2022

Tatbestandsnummer 132606 101106 101024 112216
Anzahl 4 4 1 1

112272 141413 113120 141412
1 1 1 1



2017

101106 141107 141303 141295 141315 141312
1 1 1 1 3 3

2018

101106 142103 112372 141403 113180 141312
2 1 1 1 1 2
112216 141402 141322 101024 142252 112454
2 2 1 1 1 1

2019

101024 112273 141303 142104 141315 141312
1 2 3 1 2 4
112600 113140 112372 141423 132606 113144
2 1 1 1 1 1
141518
1

2020

101106 132606 101060 112103 141315 141312
1 2 1 1 3 2

2021

101024 112216 142273 141315 141312 141314
1 1 1 1 1 1

141423
2

2022

112292 113280 112101 112655 112454 141312
1 1 1 3 2 7

141185
1



2017

141314 141313 142278
2 8 8

2018

141314 141313 142278
1 15 27
141352 112295 112076
2 1 1

2019

141056 141313 142278
2 24 21
113320 112262 141333
1 1 1

2020

112302 141313 142278 113242
1 19 8 1

2021

141313 112042
13 1

2022

141015 141313 142278
1 8 6



Tatbestandsnummer

112403
112495
112373
101106
141107
141303
141295
141312
141315
141314
141313
142278
112293
112405
112403
112372
113180
112402
112216
112454
112295
112076
112292
113300
112112
112263
112262
113320
113144
113140
112600
113121
142103
141402
142104
141106
141109
141403
141322
141056
141423
141352
142252
142273
141518



141412
141056
141423
141245
141413
141185
141015
132606
101106
101024
101060



Tatbestand Vergehen

Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch Andere.   

Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung und behinderten +) dadurch Andere.
Sie behinderten +) durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar.
Sie parkten in einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen <239/242.1, 242.2/250> gesperrt war und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 Metern vor einem Fußgängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere.    
Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283).     
Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Haltverbot (Zeichen 283) und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Haltverbot (Zeichen 283).
Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283) und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie, mit vergleichbaren Funktionseinschränkungen sowie für blinde Menschen (Zeichen <314/315> und Zusatzzeichen mit Rollstuhlfahrersinnbild). Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. 
Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung.
Sie parkten <an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten>, ohne eine Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben.
Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg.
Sie parkten vor oder in einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrt.
Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg. 
Sie parkten länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten in der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung.
Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt.
Sie parkten bei Zeichen <314/315>, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben.
Sie parkten im Bereich einer scharfen Kurve. 
Sie parkten weniger als 5 Meter vor der <Kreuzung/Einmündung> und behinderten +) dadurch Andere. 
Sie parkten weniger als 5 Meter vor der <Kreuzung/Einmündung>.
Sie parkten bei Zeichen <314/315>, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) richtig eingestellt zu haben. 
Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein - länger als 3 Stunden.
Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein.
Sie parkten an einer <engen/unübersichtlichen> Straßenstelle. Bei der vorhandenen Restfahrbahnbreite war eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Einsatz nicht mehr gewährleistet.
Sie überschritten <an einer Parkuhr die zulässige/im Bereich eines Parkscheinautomaten die auf dem Parkschein angegebene> Parkzeit - länger als 30 Minuten. 
Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen.
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Haltestellenschild (Zeichen 224).
Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten in einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen <239/242.1, 242.2/250> gesperrt war.
Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen <239/242.1, 242.2/250> gesperrt war. 
Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten +) dadurch Andere.
Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286).
Sie parkten verbotswidrig im Bereich <einer Feuerwehranfahrtszone/ einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges> (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). 
Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot und behinderten +) dadurch Andere. 
Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot.
Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen <314/315>) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus.
Sie parkten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und behinderten +) dadurch Andere. 
Sie parkten verbotswidrig im Bereich <einer Feuerwehranfahrtszone/ einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges> (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen) und behinderten +) dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz.



Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen <295/296>) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb.
Sie parkten verbotswidrig im Bereich <einer Feuerwehranfahrtszone/ einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges> (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen).
Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot und behinderten +) dadurch Andere.
Sie benutzten die Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken.
Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen <295/296>) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb, und behinderten +) dadurch Andere.
Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267).
Sie parkten nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung.
Sie ließen das nicht zugelassene Fahrzeug an der Stelle stehen, wodurch der Verkehr <gefährdet/erschwert> werden konnte.
Sie behinderten +) durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar.
Sie stellten das Fahrzeug so ab, dass ein anderes Fahrzeug nicht wegfahren konnte.
Sie behinderten +) durch das Parken Andere.



Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie, mit vergleichbaren Funktionseinschränkungen sowie für blinde Menschen (Zeichen <314/315> und Zusatzzeichen mit Rollstuhlfahrersinnbild). Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. 



Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie, mit vergleichbaren Funktionseinschränkungen sowie für blinde Menschen (Zeichen <314/315> und Zusatzzeichen mit Rollstuhlfahrersinnbild). Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. 
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